	Alles Wichtige für Ihre Arbeit auf einen Blick: Gesetz, Inhalte und der praktische Nutzen

	Gesetz/Vorschrift
	Inhalte
	… in der Praxis

	Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie die DGUV-V1
	Aufgaben AG, Gefährdungs-beurteilung, Unterweisung etc.
	In beiden Bestimmungen werden die Verantwortlichkeit Ihres Arbeitgebers und auch die der Kollegen festgelegt. Sie wollen z. B. die Anzahl der Ersthelfer überprüfen? Dann finden Sie in der DGUV-V1 die richtigen Informationen.

	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) sowie die DGUV-V2
	Betriebsärzte & Fachkräfte für Arbeitssicherheit
	Sie als BR überwachen, dass ausreichend Stunden für den Betriebsarzt und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind und regelmäßig im Betrieb präsent sind.

	Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
	Arbeitszeit, Pausen, Ruhezeiten
	Durch die Überwachung der Zeitstempelungen können Sie als Betriebsrat schnell erfassen, ob Überstunden oder fehlende Ruhezeiten zunehmen, und dann entsprechende Maßnahmen einfordern.

	Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JuSchG)
	Regelungen für minderjährige Kollegen
	Sie als Betriebsrat können überprüfen, ob junge Kollegen bzw. Auszubildende vor Überforderung geschützt sind und keine unzulässigen Arbeitszeiten oder Belastungen haben.

	Mutterschutzgesetz (MuSchG)
	Schwangere Kolleginnen
	Gibt Ihnen das Recht, sich für Ruheräume und andere individuelle Schutzmaßnahmen von Kolleginnen einzusetzen.

	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
	Regelt die arbeitsmedizinische Betreuung durch den Betriebsarzt
	Sie als Betriebsrat stellen fest, dass Kollegen in einem stressintensiven Bereich (z. B. Kundenservice) häufig über Bluthochdruck klagen. Sie fordern von Ihrem Arbeitgeber zusätzliche Vorsorgeangebote (z. B. Wunschvorsorge).

	Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
	Anforderungen an Arbeitsplätze, Wege, Pausen-räume etc.
	In Ihrem Betrieb gibt es zu wenige Rückzugs- und Pausenräume? Sie nutzen die ArbStättV, um geeignete Pausenräume einzufordern, die echte Erholung für Ihre Kollegen ermöglichen.

	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
	Sicherheit von Arbeitsmitteln und Anlagen
	Kollegen erzählen Ihnen, dass sie durch schlecht gewartete Geräte unter Zeitdruck geraten. Als Betriebsrat können Sie eine Prüfungen nach den TRBS fordern und durchsetzen, dass Arbeitsmittel zuverlässig funktionieren – um Stress und Gefährdungen zu reduzieren.

	Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
	Schutz beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
	In einer Abteilung wird zunehmend mehr geschweißt. Was früher nur hin und wieder vorkam, muss nun regelmäßig passierten. Der Schweißrauch, der entsteht, ist in der Gefährdungsbeurteilung nicht berücksichtigt. Als Betriebsrat können Sie geeignete Schutzmaßnahmen fordern.

	Biostoffverordnung (BioStoffV)
	Schutz vor biologischen Arbeitsstoffen
	Gerade in Tätigkeitsbereichen wie z. B. der Pflege müssen die Kollegen vor Infektionen geschützt werden. Sie können als Betriebsrat von Ihrem Arbeitgeber klare Hygienepläne und Schulungen fordern, um Infektionsgefahren zu reduzieren.

	Lastenhandhabungsverordnung (LastenhandhabV)
	Schutz beim Heben und Tragen
	Ins BEM kommen immer mehr Kollegen wegen Rückenbeschwerden. Durch die LastenhandhabV haben Sie als Betriebsrat einen Hebel, um über Ihren Arbeitgeber Hilfsmittel anzuschaffen und Arbeitsabläufe anzupassen. Das entlastet alle Kollegen und reduziert langfristig die Krankheitsquote. 

	Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV)
	Schutz vor Lärm und Vibration
	In einer lauten Produktionshalle klagen die Kollegen über den Lärm. Als Betriebsrat fordern Sie von Ihrem Arbeitgeber eine Lärmmessung. Aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte schafft der Arbeitgeber Gehörschutz und lärmmindernde Maßnahmen (Abkapslung von Maschinen) an.

	PSA-Benutzungsverordnung 
(PSA-BV)
	Einsatz persönlicher Schutzausrüstung
	Als Betriebsrat stellen Sie fest, dass PSA zwar vorhanden ist, aber nicht konsequent genutzt wird. Sie fordern eine Schulung und klare Regelungen, damit die Kollegen sich sicher fühlen und nicht unter zusätzlichem Stress durch unsichere Arbeitsbedingungen stehen.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



